
 

Forstfiskalischer Eigenjagdbezirk Steinfirst Süd-West 

HessenForst Forstamt Schlüchtern 

Revierförsterei Breunings 

 

1. Größe des Jagdbezirkes 140,89 ha 

davon  

Waldfläche (Holz- und Nichtholzboden) ............ ha 

Landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche ............ ha  

Gewässerfläche ……….    ha 

Wiesenflächen/Heide/Weide     ca. 20..ha 

Sonst. Flächen (Naturschutzgebiet)     ca. 10  ha 

Befriedete Bezirke ............. ha 

 

2.1 Vorkommende Wildarten und durchschnittlicher Schalenwildabschuss in den letzten drei 

Jagdjahren 

Rotwild 0 Stk. Damwild Muffelwild Rehwild 14 Stk.  Schwarzwild 6 Stk. 

Der Jagdbezirk liegt innerhalb des Rotwild-, Dam-, Muffelwild-Gebietes Spessart. 

Eine Garantie über das tatsächliche Vorkommen der Wildarten kann nicht gegeben werden.  

 

2.2 Voraussichtliche Abschussfestsetzung pro Jagdjahr 

Rotwild 2 Stk. Damwild Muffelwild Rehwild 14 Stk. 

 

3. Zeitwert der vorhandenen Jagdeinrichtungen: 5.500 Euro 

 

4. Nach näheren Vertragsbestimmungen können voraussichtlich folgende Jagderlaubnisse 

erteilt werden:  

__0__ entgeltliche  und __1__ unentgeltliche Jagderlaubnisse. 

5. Folgende forstfiskalischen Jagdeinrichtungen können nach besonderer Vereinbarung mit 

dem Forstamt benutzt, mitbenutzt oder unterhalten werden: 

keine vorhanden 

 

6. Regelungen zur Fütterung / Kirrung 

es gelten die gesetzlichen Bestimmungen 

 

7.  Sonstige Besonderheiten 
 

- Nachtjagdverbot und Keine Benutzung von Wildbeobachtungskameras 

- Kernfläche in Abteilung 3416 (siehe Anlage)  

- Naturschutzgebiet „Hohe Wiese und Steinfirst“ (siehe Anlage mit geltender 
Naturschutzgebietsverordnung) 

- Bei Vorkommen von Rotmilan Horsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen der 
Naturschutzleitlinie 2025 (siehe Anlage) 



 

- Aktuell läuft ein Antrag beim RP Darmstadt, dass die Jagd auf den Flächen des NSG gemäß 
den Jagdzeiten nach hessischem Jagdgesetz erlaubt wird. Von einer Genehmigung ist derzeit 
auszugehen. 

- Erhöhtes Totholzvorkommen in Abteilung 3416 A1 
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